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Editorial

Erst in diesem Augenblick ging alles vor ihr auf, was in dem Wort »Bankrott« ver-
schlossen lag. […] Bankrott […], das war etwas Grässlicheres als der Tod, das war 
Tumult, Zusammenbruch, Ruin, Schmach, Verzweiflung und Elend.

Thomas Mann, Buddenbrooks1

Der Begriff Bankrott findet heute im Deutschen – im Unterschied zum Englischen –  
fast nur mehr umgangssprachliche Verwendung. Er stammt aus dem Italienischen, 
leitet sich vom zu zerschlagenden Tisch des zahlungsunfähigen Kaufmanns oder 
Bankiers (banca rotta) ab und fand im Verlauf des Spätmittelalters und der frühen 
Neuzeit Eingang in eine Reihe anderer europäischer Sprachen. In der gegenwärti-
gen Rechtssprache ist hingegen von Konkurs oder Insolvenz die Rede. Strafrecht-
liche Vergehen im Rahmen eines Insolvenzverfahrens werden im österreichischen 
Strafrecht unter dem notorisch vagen Begriff des Kridadelikts abgehandelt: »Wer 
einen Bestandteil seines Vermögens verheimlicht, beiseite schafft, veräußert oder 
beschädigt, eine nicht bestehende Verbindlichkeit vorschützt oder anerkennt oder 
sonst sein Vermögen wirklich oder zum Schein verringert und dadurch die Befrie-
digung seiner Gläubiger oder wenigstens eines von ihnen vereitelt oder schmälert«, 
macht sich des Delikts der »betrügerischen Krida« schuldig, was in Abhängigkeit 
von der Schadenssumme mit einem Freiheitsentzug im Ausmaß von sechs Mona-
ten bis zu zehn Jahren bestraft wird.2 Daneben existiert noch der Straftatbestand 
der »grob fahrlässigen Beeinträchtigung von Gläubigerinteressen«, worunter die 
Herbeiführung der Zahlungsunfähigkeit durch kridaträchtige Handlungen wie 
außergewöhnlich gewagte Geschäfte, Ausgabe übermäßig hoher Beträge durch 
Spiel, Wette und luxuriösen Lebenswandel sowie die nicht ordnungsgemäße Füh-
rung von Geschäftsbüchern und Bilanzen fallen.3 Das deutsche Strafgesetzbuch 
handelt hingegen beide Tatbestände nach wie vor unter der Überschrift »Bankrott« 
ab.4 Offenbar ist es auch heute, nach einem langen Prozess der Differenzierung von 
straf-, zivil- und finanzrechtlichen Aspekten eines Insolvenzverfahrens in der Judi-
katur nicht ganz einfach, unverschuldete Zahlungsunfähigkeit, Fahrlässigkeit und 
Betrug klar voneinander abzugrenzen.5

Der Ursprung des Konkurses ist der Kredit. Seitdem Handel getrieben und 
Kredit gegeben wird, gibt es auch das Problem des zahlungsunfähigen Schuldners 
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sowie Prozeduren zum Schutz und zur Entschädigung der Gläubiger. Diese können 
den Zugriff des Gläubigers auf die Person des Schuldners oder sein Vermögen sowie 
einen Vergleich zwischen Schuldner und Gläubigern – der Begriff des Konkurses 
setzt mehrere Gläubiger voraus – vorsehen oder ausschließen. Die Unterscheidung 
zwischen unverschuldeter Insolvenz und betrügerischem oder fahrlässigem Bank-
rott reicht ebenfalls weit in die Vergangenheit zurück. Ohne hier zu weit auszugrei-
fen, sei lediglich auf die Polizei- und Fallitenordnungen des deutschen Sprachraums 
am Beginn der Neuzeit verwiesen. So findet sich in der Reichspolizeiordnung Karls 
V. aus dem Jahr 1548 ein Kapitel, das von »verdorbenen Kauffleuthen« handelt und 
sowohl den betrügerischen als auch den fahrlässigen Bankrott mit Diebstahl gleich-
setzt. Sie sah in solchen Fällen die Verhaftung des Schuldners vor und untersagte 
ihre Aufnahme in die Freiung anderer Jurisdiktionsbereiche sowie die Gewäh-
rung von Zahlungsmoratorien. Die Möglichkeit einer unverschuldeten Insolvenz 
durch höhere Gewalt wurde zwar in Erwägung gezogen, die Beweislast lag aber 
beim Schuldner.6 Das 16. Jahrhundert zeichnet sich im Hinblick auf das hier zur 
Diskussion stehende Thema ganz allgemein durch eine zunehmend striktere Pro-
zessordnung und eine hohes Maß an Repression gegenüber den Schuldnern aus. 
Insofern nahm in dieser Periode der zahlungsunfähige Schuldner, insbesondere 
der insolvente Kaufmann, den Platz des Wucherers ein, der bislang die bevorzugte 
Zielscheibe der juridischen Regulierung von Kreditbeziehungen dargestellt hatte. 
Das wird anhand der Fallitenordnungen der großen Handelsstädte deutlich, die 
seit der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts generell die Gefangennahme säumiger 
oder zahlungsunfähiger Schuldner und die Beschlagnahmung ihres Vermögens 
vorsahen.7 Sich dem durch Flucht in einen anderen Jurisdiktionsbereich zu entzie-
hen, war dementsprechend eine häufige Reaktion der Schuldner.8 Zudem wurden 
gravierende soziale Sanktionen verhängt, die neben der Verbannung und dem 
Verbot weiterer Geschäftstätigkeit auf den Verlust aller Ämter und den Ausschluss 
aus Korporationen und Genossenschaften hinausliefen, was einer Entehrung und 
»sozialem Tod« gleichkam.9 Mark Häberleins Beitrag in diesem Heft fasst Bankrotte 
als Spiegel der sozialen Beziehungen und des Normensystems in Handelszentren 
der Frühen Neuzeit auf. Er bietet am Beispiel von Augsburg und Nürnberg an der 
Wende vom 16. zum 17. Jahrhundert einen breiten Überblick über die Erschei-
nungsformen des geschäftlichen Scheiterns, dessen soziale Folgen und den von den 
städtischen Obrigkeiten entwickelten Konfliktlösungsstrategien.

Das sich in dieser Periode herausbildende Konkursverfahren zielte auf die 
Durchsetzung einer geregelten Verteilung des Vermögens des Schuldners in einer 
Situation ab, in der alle Akteure dazu neigten, entweder möglichst viel von ihrem 
Kapital zu retten oder sich den Konsequenzen des geschäftlichen Scheiterns und 
des Vermögensverlustes zu entziehen. Dazu wurden einerseits Selbsthilfemaßnah-
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men wie die Fehde untersagt, Gläubigerausschüsse gebildet, die einzelne dissidente 
Gläubiger zur Annahme von Ausgleichskonditionen zwingen konnten, andererseits 
der Zugriff auf die Person und das Vermögen des Schuldners prozessual gere-
gelt. Der absolute Vorrang des Gläubigerschutzes und die damit einhergehende, 
repressive Haltung gegenüber den Schuldnern wurde, trotz unterschiedlicher 
Rechtstradi tionen und Verfahrensweisen in den einzelnen europäischen Staaten, im 
Wesentlichen bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts beibehalten und erreichte 1808 mit 
dem französischen Code de Commerce, der Vorbildwirkung für die Gesetzgebung 
in anderen Staaten hatte, sogar einen neuen Höhepunkt. Erst in der zweiten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts setzte sich der Gedanke durch, dass Bankrotte in einer durch 
Marktkonkurrenz gekennzeichneten kapitalistischen Wirtschaft zum Alltag gehö-
ren und allen Beteiligten sowie der Gesamtwirtschaft besser gedient ist, wenn man 
insolventen Zahlern die Möglichkeit eröffnet, ihre Geschäfte kontrolliert weiterzu- 
führen und so möglicherweise eine Sanierung zu erreichen. Das läutete das Ende 
der Schuldhaft ein und führte zum geordneten und transparenten Prozedere des 
Insolvenzverfahrens.10

Die hier nur knapp skizzierten Veränderungen im Umgang mit zahlungs-
unfähigen Schuldnern im Verlauf der Neuzeit werfen die Frage auf, inwiefern sie 
Ausdruck der institutionellen Struktur von Kreditmärkten und deren Entwicklung 
waren. Wenn man das hohe Maß an Repression gegenüber insolventen Schuld-
nern und deren Kriminalisierung als Folge hoher Transaktionsrisiken auf unter-
entwickelten Finanzmärkten, die eine rasche Überwindung von Liquiditätsproblem 
verhinderten, interpretiert, dann wären die Entkriminalisierung der Schuldner und 
die auf Sanierung der betroffenen Unternehmen ausgerichtete Neuregelung der 
entsprechenden Verfahren in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein Anzei-
chen deutlich verminderter Transaktionsrisiken. Ebenso könnte man die Verän-
derungen im Umgang mit zahlungsunfähigen Schuldnern und Unternehmen auf 
die zunehmende Komplexität der Unternehmensorganisation und die Haftungs-
einschränkungen zugunsten von Teilhabern, Geschäftsführungen und Vorständen 
zurückführen.

Wenn man einen Bankrott als Ausdruck des Versagens, einen Vertrag einzuhal-
ten, beziehungsweise der Tatsache, dass solche Verträge notwendigerweise immer 
unvollständig sind, definiert,11 was bei zunehmender Häufigkeit zu einem Problem 
kollektiven Handelns wird, dann braucht es eine Instanz, die eine geordnete Ver-
teilung der Verluste und der möglichen Kompensationen garantiert und damit die 
Bedingungen der Vertragssicherheit wieder herstellt. Es ist nicht auszuschließen, 
dass in einem homogenen und überschaubaren Gruppenrahmen Insolvenzen 
intern durch Übereinkünfte geregelt werden und derartige Ausgleiche wohl auch 
unter Kaufleuten nicht selten vorkamen, wenn die entsprechenden Interaktions-
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bedingungen gegeben waren, ohne dass sie Spuren in den für diese Belange zur 
Verfügung stehenden Dokumenten hinterlassen haben.12 Mit der Zunahme entper-
sonalisierter Tausch- und Kreditbeziehungen rückt aber unweigerlich der Staat als 
diejenige Instanz ins Bild, die bindende Interaktionsregeln aufstellt, einen Prozess-
rahmen für das Verfahren definiert und so die Bedingungen für Vertragssicherheit –  
allerdings um den Preis des Eingriffs in Verfügungsrechte – wieder herstellt. Was 
aber, wenn der Souverän, der die Einhaltung von Verträgen und die Sicherheit von 
Eigentumsrechten garantieren soll, selbst zu den Schuldnern zählt? Damit landet 
man beim Problem der Staatsverschuldung und den Beziehungen zwischen der 
politischen Macht und dem Finanz- beziehungsweise – im Kontext des Spätmittel-
alters und der Frühen Neuzeit – dem Kaufmannskapital. Da es keine Instanz über 
dem Souverän gibt, die ihn zur Einhaltung seiner Zahlungsversprechen zwingen 
kann, ergibt sich hier ein financial commitment dilemma. Solange keine Verfahren 
entwickelt werden, die ihn zwingen, seinen Verpflichtungen nachzukommen, hat er 
die Wahl, sich diesen – aus Gründen der Staatsräson – zu entziehen und damit seine 
Kreditoren zu gefährden oder sich schützend vor diese zu stellen. Thomas Max  
Safley lotet in diesem Heft einige Dimensionen dieser Problematik am Beispiel des 
Höchstetter-Bankrotts in Augsburg im Jahre 1529 aus.

Ab einer bestimmten Dimension werden Bankrotte zwangsläufig zu Staatsaffä-
ren. Wenn Banken als die Knotenpunkte von Kreditnetzen zu scheitern drohen, ist 
das keine Sache des Konkursgerichtes, sondern eine Angelegenheit der staatlichen 
Finanzadministration. Da ein Zusammenbruch des Bankwesens in einer kapitalisti-
schen Marktwirtschaft das Funktionieren des gesamten Wirtschaftssystems in Frage 
stellt, werden, wie wir gerade erleben, teure Rettungsmaßnahmen zum Gebot der 
Stunde, unabhängig davon, ob man nun Staatseingriffe in diesen Sektor gutheißt 
oder nicht. Allerdings hat der Souverän auch hier die Wahl, darüber zu entscheiden, 
wer überlebt und wer untergeht. Solche Ereignisse führen auch zu einer Restruktu-
rierung der Finanzwelt, bei der es Gewinner und Verlierer gibt. Große Fische fres-
sen kleinere Fische teilweise oder ganz, während die ungenießbaren Artgenossen an 
der Wasseroberfläche treiben und zu stinken beginnen. Zudem sind solche Ereig-
nisse der Moment, in dem neue Regulierungsmechanismen implantiert werden, 
in der Hoffnung, derartiges in Zukunft verhindern zu können. Vorkehrungen, um 
die Folgen von Insolvenzen zu begrenzen, haben in hohem Ausmaß den Charakter 
einer Anlassgesetzgebung. Auch hierfür liefern die gegenwärtigen Ereignisse auf 
den Weltfinanzmärkten umfangreiches Anschauungsmaterial. Zwei Beiträge die-
ses Heftes handeln von einer nicht ganz unähnlichen Situation im Österreich der 
1920er und 1930er Jahre. Peter Eigner und Peter Melichar erörtern den Niedergang 
und die Ursachen für das Ende der österreichischen Boden-Credit-Anstalt sowie 
deren Übernahme durch die Creditanstalt für Handel und Gewerbe. Sie legen dabei 
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besonderes Augenmerk auf die Rolle, die ihr langjähriger Präsident Rudolf Sieghart 
dabei spielte. Dieter Stiefel wiederum zieht im Forum eine Bilanz der Forschung zur 
Krise eben der Credit-Anstalt.

Sagt schlussendlich die Häufigkeit von Bankrotten und Konkursen etwas über 
den Zustand eines Wirtschaftssystems aus? Sind sie ein Krisenindikator im Sinne 
eines Morbiditätsindexes für Unternehmen? Häufen sie sich in Rezessionsphasen 
und sind damit Ausdruck eines Ausleseverfahrens, in dessen Zuge die schwächsten 
Glieder der in der Aufschwungphase angewachsenen Zahl der Marktteilnehmer 
wieder eliminiert oder von anderen übernommen werden? Solche Fragen stellen 
sich nicht nur im Hinblick auf die rezente Vergangenheit, wie Mark Häberlein in 
seinem Beitrag zeigt. Er bietet erstmals auch eine Zusammenstellung der dokumen-
tierten Bankrottfälle in Augsburg für den Zeitraum 1580–1620. Es bräuchte viel 
mehr solcher Erhebungen, um die hier nur angerissenen Fragen zu beantworten.

Erich Landsteiner (Wien)
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